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LSG Baden – Württemberg: Zur Übernahme der Kosten einer Abdominoplastik mit 
Straffung im Ober- und Unterbereich sowie Hüftregion und Neueinpflanzung des Na-
bels sowie Rekonstruktion der Mammae mittels größerer Silikonimplantate  
(hier: Anspruch wurde verneint). 
 
LSG Baden – Württemberg. Urt. v. 11.11.08 (Az. L 11 KR 3379/08 ) 
 
 
Was war passiert? 
 
Die am 17. Mai 1978 geborene Klägerin hatte 
bei einer Körpergröße von 172 cm ein Körper-
gewicht von bis zu 136 kg. Im Zusammenhang 
mit Essstörungen bei Schwangerschaft (Ge-
burten 2002 und 2005) und Ehekonflikten, die 
letztendlich zur Trennung führten, verlor sie 
etwa 75 kg an Gewicht. Dadurch kam es zu 
starker Faltenbildung im Bereich von Bauch, 
Hüften und Gesäß sowie einer Hypoplasie der 
Mammae mit Ptose, eine eigentliche Fett-
schürze hat sich nicht herausgebildet. 
 
Unter Vorlage einer Bescheinigung eines plas-
tischen Chirurgen beantragte die Klägerin die 
Übernahme der Kosten einer Abdominoplastik 
mit Straffung im Ober- und Unterbereich sowie 
Hüftregion und Neueinpflanzung des Nabels 
sowie Rekonstruktion der Mammae mittels 
größerer Silikonimplantate. Die Beklagte holte 
eine Stellungnahme des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung (MDK) ein. Dr. 
S.-M. führte aus, das angegebene operative 
Verfahren solle aus kosmetischer Indikation 
durchgeführt werden, weswegen keine Kos-
tenzuständigkeit der Krankenkasse bestehe. 
Gestützt hierauf lehnte die beklagte Kranken-
kasse die Kostenübernahme mit der Begrün-
dung ab, die bei der Klägerin vorliegenden 
Erkrankungen seien nicht so stark ausgeprägt, 
dass sie als eine Normabweichung mit Krank-
heitswert bezeichnet werden müssten. Die 
Indikationen für die gewünschten Eingriffe 
seien vielmehr überwiegend kosmetisch zu 
betrachten. 
 
Das SG hat der Klage teilweise stattgegeben 
und die Beklagte verurteilt, die Kosten der 
Abdominoplastik zu übernehmen. 
 
Diese wurde vom Berufungsgericht anders 
gesehen, so dass das Urteil aufgehoben und 
die Klage auch im Übrigen abgewiesen worden 
ist 
 
Gründe, die Revision zuzulassen, haben nach 
Auffassung des LSG nicht vorgelegen.   

 
 
 
Die Entscheidung des Landessozialge-
richts: 
 
 
(…) 
 
Auf die Berufung der Beklagten wird das 
Urteil des Sozialgerichts Konstanz vom 20. 
März 2008 aufgehoben und die Klage in 
vollem Umfang abgewiesen. 
 
Außergerichtliche Kosten beider Instanzen 
sind nicht zu erstatten. 
 
Aus dem Sachverhalt: 
 
Zwischen den Beteiligten ist nur noch die 
Übernahme der Kosten einer ausgedehnten 
Abdominoplastik mit Straffung im Ober- 
und Unterbauchbereich sowie in der Hüft-
region und die Neueinpflanzung des Na-
bels streitig. 
 
Die am 17. Mai 1978 geborene Klägerin, 
die bei der Beklagten gesetzlich kranken-
versichert ist, hatte bei einer Körpergröße 
von 172 cm ein Körpergewicht von bis zu 
136 kg. Im Zusammenhang mit Essstörun-
gen bei Schwangerschaft (Geburten 2002 
und 2005) und Ehekonflikten, die letztend-
lich zur Trennung führten, verlor sie etwa 
75 kg an Gewicht. Dadurch kam es zu 
starker Faltenbildung im Bereich von 
Bauch, Hüften und Gesäß sowie einer Hy-
poplasie der Mammae mit Ptose, eine ei-
gentliche Fettschürze hat sich nicht her-
ausgebildet. 
 

 1

 
 

 
 

PPMMRR  
© 2008 



 © Zeitschrift PMR             PMR 2008 – Service   
          Rechtsprechungs-Report  

Unter Vorlage einer Bescheinigung des 
plastischen Chirurgen Prof. Dr. K. bean-
tragte die Klägerin am 26. Juli 2006 die 
Übernahme der Kosten einer Abdomi-
noplastik mit Straffung im Ober- und Un-
terbereich sowie Hüftregion und Neuein-
pflanzung des Nabels sowie Rekonstrukti-
on der Mammae mittels größerer Silikon-
implantate. Die Beklagte holte eine Stel-
lungnahme des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung (MDK) ein. Dr. S.-
M. führte aus, das angegebene operative 
Verfahren solle aus kosmetischer Indikati-
on durchgeführt werden, weswegen keine 
Kostenzuständigkeit der Krankenkasse 
bestehe. Gestützt hierauf lehnte die Be-
klagte mit Bescheid vom 04. August 2006 
die Kostenübernahme mit der Begründung 
ab, die bei der Klägerin vorliegenden Er-
krankungen seien nicht so stark ausge-
prägt, dass sie als eine Normabweichung 
mit Krankheitswert bezeichnet werden 
müssten. Die Indikationen für die ge-
wünschten Eingriffe seien vielmehr über-
wiegend kosmetisch zu betrachten. 
 
Zur Begründung ihres dagegen eingelegten 
Widerspruchs berief sich die Klägerin auf 
ihre behandelnden Ärzte. Der Psychothe-
rapeut L., der die Klägerin seit 11. Januar 
2006 ambulant psychosomatisch-
psychotherapeutisch behandelt (seit Febru-
ar 2006 tiefenpsychologisch - fundierte 
Psychotherapie) gab an, er unterstütze den 
Antrag der Klägerin teilweise. Der Frauen-
arzt Dr. L. führte aus, dass die mit der Ge-
wichtsabnahme entstandenen massiven 
Probleme mit dem eigenen Körper drin-
gend chirurgisch korrigiert werden müss-
ten. Dadurch könnten die Ursachen für die 
erheblichen psychischen Probleme besei-
tigt werden. Eine Alternative hierfür gebe 
es nicht. Der Hautarzt Dr. K. führte aus, es 
sei nicht zu erwarten, das durch weitere 
Diätmaßnahmen oder äußerliche Behand-
lungen eine wesentliche Besserung des 
beeinträchtigenden kosmetischen Ergeb-
nisses zu erreichen sei. Seines Erachtens 
seien hier lediglich operative Maßnahmen 

sinnvoll. 
 
Dr. S. vom MDK führte in drei weiteren 
Gutachten aus, neue wesentliche Gesichts-
punkte ergäben sich aus den Arztberichten 
nicht. Eine Fettschürze oder eine erschlaff-
te Bauchdecke seien Veränderungen der 
Körperform, welche isoliert betrachtet in 
der Regel keine wesentliche Gesundheits-
störung bedeuteten, meist keine Funktions-
störung bedingten und damit nicht als be-
handlungsbedürftige Krankheit im versi-
cherungsrechtlichen Sinne anzusehen sei-
en. Es handle sich vielmehr um Schön-
heitsfehler, welche durch kosmetische Ein-
griffe angegangen werden könnten. Die 
Persönlichkeitsstörung sollte weiterhin 
psychotherapeutisch behandelt werden. 
Insgesamt gesehen seien die medizinischen 
Voraussetzungen für die Leistung daher 
nicht erfüllt. 
 
Mit Widerspruchsbescheid vom 15. 
März 2007 wies die Beklagte den Wider-
spruch mit der Begründung zurück, ein 
regelwidriger Körperzustand ohne entstel-
lende Wirkung und ohne wesentliche 
Funktionseinschränkungen sei auch dann 
nicht als Krankheit zu werten, wenn dieser 
eine psychische Belastung für den Betrof-
fenen darstelle, die ihrerseits zu einer be-
handlungsbedürftigen, psychischen Er-
krankung geführt habe. Bei der Klägerin 
ließe sich eine wesentliche Funktionsein-
schränkung nicht feststellen. Auch eine 
entstellende Wirkung liege nicht vor. Denn 
ein "ideales" Erscheinungsbild des Men-
schen gebe es nicht, so dass davon abwei-
chende Erscheinungsformen nicht als 
krankhaft gelten würden. Dies wäre auch 
menschenverachtend und könne in einer 
Gesellschaft, die die Menschenwürde als 
höchstes Gut in Art. 1 Abs. 1 des Grundge-
setzes (GG) den allgemeinen Grundrechten 
voranstelle, nicht akzeptiert werden. 
 
Hiergegen hat die Klägerin am 26. März 
2007 Klage beim Sozialgericht Konstanz 
(SG) erhoben, zu deren Begründung sie 
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ergänzend vorgetragen hat, dass die Chala-
sis und die Rückbildung der Mammae ein-
deutigen Krankheitswert hätten, ebenso 
wie die vorangegangene Adipositas. Des-
halb habe sie Anspruch auf Übernahme der 
Kosten für die Hautstraffung und den 
Brustaufbau. Es handle sich keinesfalls um 
Schönheitsoperationen. Die Hautfaltenbil-
dung habe für sie im täglichen Leben Be-
deutung. Ihre 5-jährige Tochter frage sie 
immer wieder, warum sie nicht mit ihr ins 
Schwimmbad gehe. Wenn sie eine Radtour 
machen wolle, könne sie dies nur einge-
schränkt. Wegen der nicht straffen Haut 
komme es zu Sitzproblemen. Zudem müs-
se sie sehr darauf achten, dass die Haut 
unter den Falten trocken sei, weil es sonst 
zu Entzündungen kommen könne. Die 
Klägerin hat dem SG Fotos sowie das 
Schreiben ihres Psychotherapeuten an den 
MDK vorgelegt. Darin führte der Facharzt 
für psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie L. aus, bei der Klägerin kom-
me es im Rahmen der Selbstwertproblema-
tik zu einem depressiven Rückzug und zu 
soziophoben Reaktionen, wobei es sich 
nicht um die bei Essstörungen typische 
intrapsychische Körperbildstörung handle. 
Vielmehr leide die Klägerin an einer alter-
suntypischen objektiven "Auffälligkeit", 
mit der sie sehr schlecht leben lernen kön-
ne. Dies betreffe aber die Bauchhaut deut-
lich mehr als die Haut der Brüste. Deshalb 
könne es im Sinne eines Kompromisses 
ausreichend sein, nur die Bauchdecken-
straffung vorzunehmen. Zumindest dafür 
unterstütze er die Kostenübernahme. 
 
Mit Urteil vom 20. März 2008, der Be-
klagten zugestellt am 19. Juni 2008, hat 
das SG der Klage teilweise stattgegeben 
und die Beklagte verurteilt, die Kosten 
der Abdominoplastik zu übernehmen.  
 
Zur Begründung hat das SG ausgeführt, die 
Klägerin sei durch die Faltenbildung in 
Körperfunktionen insoweit beeinträchtigt, 
als diese glaubhaft Sitzbeschwerden verur-
sachten, in geringerem Maße auch da-

durch, dass es im Bereich der Hautfalten 
zu Entzündungen kommen könne, wenn 
diese Bereiche nicht trocken gehalten wür-
den. Dies alleine würde aber einen mit 
Risiken verbundenen operativen Eingriff in 
das ansonsten gesunde Organ (Haut) nicht 
rechtfertigen. Auch die ärztlich bescheinig-
te Tatsache, dass sie durch ihr verändertes 
Äußeres psychisch derart beeinträchtigt 
sei, dass sie psychotherapeutische Hilfe in 
Anspruch nehmen müsse, vermöge den 
geltend gemachten Anspruch nicht zu be-
gründen. Der Anspruch auf operative Be-
hebung der Faltenbildung ergebe sich je-
doch daraus, dass diese entstellend wirke 
und deshalb behandlungsbedürftig sei. Ein 
solcher Zustand sei bei der Klägerin nach 
den vorgelegten Fotos gegeben. Die ent-
stellende Wirkung ergebe sich dabei nicht 
aus der Faltenbildung als solcher, sondern 
daraus, dass sie bei einer 30-jährigen Frau 
mit ansonsten altersentsprechendem Äuße-
ren vorliege. Dieser krankhafte Zustand 
ließe sich auch nicht mit geringerem Auf-
wand verbessern. Die Kosten für den 
Brustaufbau müssten dagegen nicht über-
nommen werden. In Anbetracht der außer-
ordentlichen Vielfalt in Form und Größe 
der weiblichen Brust könne keine Entstel-
lung festgestellt werden. 
 
Mit ihrer dagegen am 16. Juli 2008 einge-
legten Berufung macht die Beklagte gel-
tend, die Einschätzung einer entstellenden 
Wirkung sei nach den eingereichten Foto-
kopien nicht nachvollziehbar. Während der 
Verhandlung habe das Gericht selbst geäu-
ßert, dass auf den relativ schlechten Bil-
dern nicht viel zu erkennen sei. Die Kläge-
rin sei zur Verhandlung in normaler Klei-
dung erschienen und im Vorbeigehen habe 
keine Bauchfettschürze erkannt werden 
können. Warum bei einer 30-jährigen Frau 
die gleichen Bauchfalten wie bei einer älte-
ren Frau entstellend wirken sollten, sei der 
bisherigen Rechtsprechung nicht zu ent-
nehmen. Denn das Bauchgewebe könne im 
Alltag durch Kleidung versteckt werden, 
unter der die Anomalie nicht sichtbar sei. 
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Auch im Bereich der Schwimmbekleidung 
stünden entsprechende kaschierende Mo-
delle zur Verfügung. Die geschilderten 
Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung 
von Entzündungen rechtfertigten ebenfalls 
nicht eine mit Risiken verbundenen opera-
tiven Eingriff. Die Klägerin habe auch im 
Übrigen keine derartigen Beschwerden 
angegeben. Dem Schreiben des Hautarztes 
sei keine chronische therapieresistente 
Entzündung zu entnehmen. 
 
Die Beklagte beantragt, 
 
das Urteil des Sozialgerichts Konstanz 
vom 20. März 2008 aufzuheben und die 
Klage in vollem Umfang abzuweisen. 
 
Die Klägerin beantragt, 
 
die Berufung zurückzuweisen. 
 
Sie hat unter Vorlage besserer Fotokopien 
mitgeteilt, dass die Operation bislang nicht 
durchgeführt worden sei. Bei Betrachtung 
der vorgelegten Fotokopien lasse sich, oh-
ne Sachverständiger sein zu müssen, er-
kennen, dass die gegebenen Falten nicht 
mehr anders als durch die von Prof. Dr. K. 
vorgeschlagenen Maßnahmen entfernt 
werden könnten. Durch Schwimmbeklei-
dung könne dies nicht kaschiert werden. 
Auch die sonstige Kleidung müsse so ges-
taltet werden, dass die Anomalien verdeckt 
würden. Sie könne im jetzigen Zustand 
keine altersentsprechende modische Klei-
dung tragen. Die Äußerungen ihrer Toch-
ter, die aufgezeigten Probleme beim Rad-
fahren und zu befürchtenden Entzündun-
gen, wenn die Haut unter den Falten nicht 
getrocknet sei, liessen keine andere Ent-
scheidung zu. 
 
Der Senat hat sich einen persönlichen Ein-
druck von der Klägerin in der mündlichen 
Verhandlung vom 11. November 2008 
verschafft. 
 
Wegen der weiteren Einzelheiten des 

Sachverhaltes und des Vorbringens der 
Beteiligten wird auf die Gerichtsakten ers-
ter und zweiter Instanz sowie die von der 
Beklagten vorgelegten Verwaltungsakten 
verwiesen. 
 
Aus den Entscheidungsgründen: 
 
Die nach den §§ 143, 151 Abs. 1 Sozialge-
richtsgesetz (SGG) form- und fristgerecht 
eingelegte Berufung der Beklagten ist 
statthaft im Sinne des § 144 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 SGG, da die erforderliche Beru-
fungssumme von 750,- EUR durch die 
entstehenden Kosten der Abdominoplastik 
überschritten werden. 
 
Die damit insgesamt zulässige Berufung 
der Beklagten ist auch begründet. Das 
SG hat der Klage zu Unrecht teilweise 
stattgegeben, weswegen auf die Beru-
fung der Beklagten das Urteil aufzuhe-
ben und die Klage auch im Übrigen ab-
zuweisen ist. Die angefochtenen Be-
scheide der Beklagten sind rechtmäßig 
und verletzen die Klägerin nicht in ihren 
Rechten. Sie hat auch keinen Anspruch 
auf Kostenübernahme der Abdomi-
noplastik. 
 
Rechtsgrundlage für den geltend gemach-
ten Anspruch ist § 27 Abs. 1 Satz 1 Fünftes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB V). Danach 
kann die Klägerin eine Krankenbehand-
lung verlangen, wenn sie notwendig ist um 
eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre 
Verschlimmerung zu verhüten oder 
Krankheitsbeschwerden zu lindern. Krank-
heit im Sinne dieser Norm ist ein regelwid-
riger, vom Leitbild des gesunden Men-
schen abweichender Körper- oder Geistes-
zustand, der ärztlicher Behandlung bedarf 
oder den Betroffenen arbeitsunfähig 
macht.1  
 
                                                 
1 ständige Rechtsprechung, vgl. BSG SozR 4 - 2500 
§ 27 Nr. 4, SozR 3 - 2200 § 182 Nr. 14 und BSG, 
Urteil vom 26.06.2007, B 1 KR 36/06, Breithaupt 
2008, 688 
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Krankheitswert im Rechtssinne kommt 
nicht jeder körperlichen Unregelmäßig-
keit zu. Erforderlich ist vielmehr, dass der 
Versicherte in seinen Körperfunktionen 
beeinträchtigt wird oder dass er an einer 
Abweichung vom Regelfall leidet, die ent-
stellend wirkt.2
 
Die Klägerin ist weder in ihrer Körper-
funktion dadurch beeinträchtigt, dass sie an 
Chalasis im Ober- und Unterbauch sowie 
im Bereich beider Hüftregionen leidet, 
noch wirkt diese anatomische Abweichung 
entstellend. 
 
Die Funktionsfähigkeit der Haut im Bauch- 
und Hüftbereich wird durch die Hautfalten 
nicht beeinträchtigt. Die Klägerin hat auch 
lediglich Probleme beim Radfahren ge-
schildert, der Gesäßbereich steht aber nicht 
zur Operation an. Jedenfalls haben diese 
kein Ausmaß erreicht, die es der Klägerin 
verwehren würden, Sitzen, Gehen und Ste-
hen auszuführen, wovon sich der Senat 
auch in der mündlichen Verhandlung über-
zeugen konnte. 
 
Sofern es zu Entzündungen der Haut unter 
den Falten kommt, so ist dem Befundbe-
richt des behandelnden Hautarztes zu ent-
nehmen, dass dies für sich betrachtet kei-
nen Krankheitswert hat. Insbesondere wur-
de auch nicht über eine chronische thera-
pieresistente Entzündung berichtet. 
 
Die Faltenbildung allein bewirkt auch 
nicht eine äußerliche Entstellung, die 
den Bedarf nach einer Abdominoplastik 
begründen könnte.3 Um nämlich eine Ent-
stellung annehmen zu können, genügt nicht 
jede körperliche Anormalität. Vielmehr 
muss es sich objektiv um eine erhebliche 
Auffälligkeit handeln, die naheliegende 
Reaktionen der Mitmenschen wie Neugier 

                                                 

                                                

2 ständige Rechtsprechung, BSG SozR 4 - 2500 § 
27 Nr. 3, SozR 4 - 2500 § 13 Nr. 4 und SozR 3 - 
2500 § 33 Nr. 45  
3 vgl. zum Folgenden BSG, Urteil vom 28.02.2008, 
B 1 KR 19/07 R, SGb 2008, 228 

oder Betroffenheit und damit zugleich er-
warten lässt, dass die Betroffene ständig 
viele Blicke auf sich zieht, zum Objekt 
besonderer Beachtung anderer wird und 
sich deshalb aus dem Leben in der Ge-
meinschaft zurückzuziehen und zu verein-
samen droht, so dass die Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft gefährdet ist.4  
 
Um eine Auffälligkeit solchen Ausmaßes 
zu erreichen, muss eine beachtliche Er-
heblichkeitsschwelle überschritten sein: 
Es genügt nicht allein ein markantes Ge-
sicht oder generell die ungewöhnliche 
Ausgestaltung von Organen, etwa die Aus-
bildung eines sechsten Fingers an einer 
Hand. Vielmehr muss die körperliche Auf-
fälligkeit in seiner solchen Ausprägung 
vorhanden sein, dass sie sich schon bei 
flüchtiger Begegnung in alltäglichen Situa-
tionen quasi "im Vorbeigehen" bemerkbar 
macht und regelmäßig zur Fixierung des 
Interesses anderer auf den Betroffenen 
führt. Das gilt gerade auch vor dem Hin-
tergrund, dass die Rechtsordnung im Inte-
resse der Eingliederung behinderter Men-
schen fordert, dass nicht Behinderte ihre 
Wahrnehmung von Behinderung korrigie-
ren müssen.5 Beispiele für eine Entstellung 
sind nach der Rechtsprechung zum Bei-
spiel das Fehlen natürlichen Kopfhaares 
bei einer Frau oder eine Wangenatrophie 
oder Narben im Lippenbereich.6. Dagegen 
wurde bei Fehlanlage eines Hodens eines 
männlichen Versicherten eine Entstellung 
nicht einmal für erörterungswürdig ange-
sehen7 und eine Entstellung bei fehlender 
oder wenig ausgeprägter Brustanlage unter 
Berücksichtigung der außerordentlichen 
Vielfalt in Form und Größe der weiblichen 

 
4 vgl. dazu auch BSG, Urteil vom 27. Juli 2002, B 3 
KR 66/01 R, SozR 3 - 2500 § 33 Nr. 45 zur Kahl-
köpfigkeit bei einer Frau 
5 vgl. dazu BSG, Urteil vom 10. August 1993, 9/9a 
RVs 7/91, SozR 3 - 3870 § 48 Nr. 2 
6 BSG, Urteil vom 19. Oktober 2004, B 1 KR 3103 
R, SozR 4 - 2500 § 27 Nr. 3 
7 BSG, Urteil vom 09. Juni 1998, B 1 KR 18/96 R, 
SozR 3 - 2500 § 39 Nr. 5 
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Brust abgelehnt.8 Die Feststellung, dass 
im Einzelfall ein Versicherter wegen 
einer körperlichen Anomalität an einer 
Entstellung leidet, ist in erster Linie Tat-
frage.9  
 
Ausgehend hiervon wirkt die Faltenbil-
dung der Klägerin am Bauch und Hüften 
nicht entstellend, wobei es insoweit auch 
nicht auf das Lebensalter der Klägerin an-
kommt. Sie kann vielmehr im Alltag durch 
Kleidung kaschiert werden und auch im 
Schwimmbad unter einem Badeanzug ver-
deckt werden. Der Senat hat sich hiervon 
durch den Augenschein der Klägerin in der 
mündlichen Verhandlung wie auch die 
vorgelegten Fotographien überzeugt. 
 
Die psychische Belastung der Klägerin 
rechtfertigt ebenfalls keinen operativen 
Eingriff auf Kosten der GKV. Psychi-
sche Leiden können einen Anspruch auf 
eine Operation nicht begründen.10  
 
Weder nach dem SGB V noch von Verfas-
sungs wegen sind Krankenkassen gehalten, 
alles zu leisten, was an Mitteln zur Erhal-
tung oder Wiederherstellung der Gesund-
heit verfügbar ist.11 So hat das SGB V etwa 
Lebensmittel grundsätzlich dem Bereich 
der Eigenverantwortung der Versicherten 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB V) zugerechnet, 
mag hierfür auch den Versicherten krank-
heitsbedingt ein Mehraufwand entstehen. 
Das trägt der begrenzten Aufgabenstellung 
der GKV Rechnung, sich auf gezielte 
Maßnahmen der Krankheitsbekämpfung zu 
beschränken (SozR 3 - 2500 § 27 Nr. 9). 
Selbst wenn ein Versicherter hochgradig 
akute Suizidgefahr geltend macht, kann er 
regelmäßig lediglich eine spezifische Be-
handlung etwa mit den Mitteln der Psychi-
atrie beanspruchen, nicht aber Leistungen 

                                                 

                                                

8 BSG SozR 4 - 2500 § 27 Nr. 3 
9 BSG SozR 4 - 2500 § 27 Nr. 3 
10 BSG SozR 4 - 2500 § 27 Nr. 3 
11 BVerfG, Beschluss vom 06. Dezember 2005, 1 
BvR 347/98, SozR 4 - 2500 § 27 Nr. 5 und BSG, 
Urteil vom 28. Februar 2008, B 1 KR 19/07 R 

außerhalb des Leistungskatalogs der 
GKV.12 
 
Nach diesen Grundsätzen sind Operati-
onen am - krankenversicherungsrecht-
lich gesehen - gesunden Körper (hier der 
Haut), die psychische Leiden beeinflus-
sen sollen, nicht als "Behandlung" im 
Sinne von § 27 Abs. 1 SGB V zu werten, 
sondern vielmehr der Eigenverantwor-
tung der Versicherten zugewiesen. Dies 
beruht in der Sache vor allem auf den 
Schwierigkeiten einer Vorhersage der psy-
chischen Wirkungen von körperlichen 
Veränderungen und der deshalb grundsätz-
lich unsicheren Erfolgsprognose sowie 
darauf, dass Eingriffe in den gesunden 
Körper zur mittelbaren Beeinflussung ei-
nes psychischen Leidens mit Rücksicht auf 
die damit verbundenen Risiken besonderer 
Rechtfertigung bedürfen. Denn damit wird 
nicht gezielt gegen die eigentliche Krank-
heit selbst vorgegangen, sondern es soll 
nur mittelbar die Besserung eines an sich 
einem anderen Bereich zugehörigen ge-
sundheitlichen Defizits erreicht werden 
(BSG a.a.O.). Die Klägerin muss sich da-
her in erster Linie psychotherapeutisch 
behandeln lassen. 
 
 
Auf die Berufung der Klägerin war deswe-
gen das Urteil des Sozialgerichts Konstanz 
aufzuheben und die Klage in vollem Um-
fang abzuweisen. 
 
 
(…) 
 
 

____________________ 
 

>>> Zurück zum IQB-Internetportal <<< 
 

>>> Zum Portal Zeitschrift APflR <<< 
 

>>> Gerontopsychiatrierecht <<< 
 

12 zum Ganzen ausführlich BSG, Urteil vom 28. 
Februar 2008 a.a.O. 
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